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Burgergemeinde Bettenhausen 

 

 

 

Spesenreglement der Burgergemeinde Bettenhausen 

Entschädigung  jährlich nach Aufwand 

BurgerpräsidentIn 1  Fr.  300.00 

BurgervizepräsidentIn 
1  Fr.  200.00 

Burgerrat*in  Fr. 100.00  2 

Burgerbannwart  Fr. 450.00 

Rechnungsrevisor   Fr. 80.00  

Burgerweibel  Fr. 80.00 1 

Taggelder und Sitzungsgelder 

Ganztagessitzungen (ab 5 Stunden) Fr. 200.00 1 

Halbtagessitzungen (ab 3 Stunden bis 5 Stunden) 2  Fr. 100.00 1 

Sitzungen bis 3 Stunden, 2 Abendsitzungen  Fr. 50.00 1 

Reisespesen 

Bahnbillet 2. Klasse oder pro Autokilometer    Fr. 0.70 
Für Reisen unter 10 Kilometer werden keine Reisespesen ausbezahlt. 2 

Verpflegung 

Bei Veranstaltungen die 4 Stunden übersteigen, wenn die Verpflegung zu Lasten 

des Teilnehmers geht 

pro Mahlzeit Fr. 25.00 

Stundenansätze 

Gemeinwerk, allgemeine Arbeiten  Fr. 25.00 1 

Holzerei  Fr. 35.00 1 

Traktor/Transporter/Geräte  nach FAT-Tarif 

Besoldung Verwaltung  

BurgerschreiberIn  Fr. 1‘000.00 bis Fr. 1‘800.00 

BurgerkassierIn  Fr. 1‘000.00 bis Fr. 1‘800.00 

Entschädigung Verwaltung  

Infrastruktur  Fr. 400.00 

Büromaterial & Telefonspesen  Fr.  200.00 

(Exkl. Porto und Couvert) 

Aufnahmegebühr Burgernutzen  

Wird im Nutzungsreglement geregelt. 
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Beschlossen an der Burgergemeindeversammlung vom 29. November 2017 
 
      Der Präsident: Die Burgerschreiberin: 

 
      Roland Friedli Beatrice Ingold 

 
 
 

 
Auflagezeugnis 

Die unterzeichnete Burgerschreiberin der Burgergemeinde Bettenhausen 
bescheinigt, dass das vorliegende Spesenreglement vom 26. Oktober 2017 bis 
29. November 2017 [während dreissig Tagen vor der Behandlung durch die 

Burgergemeindeversammlung] auf der Burgerschreiberei Bettenhausen öffentlich 
aufgelegt war. Die Auflage wurde nach den gesetzlichen Vorschriften publiziert. 

 
Ort, Datum        Die Burgerschreiberin: 
 

Bettenhausen 29. November 2017     Beatrice Ingold 
 

 
 
 

 
 

Änderungen Spesenreglement 
Die Änderungen des Spesenreglements wurden an der 

Burgergemeindeversammlung vom 17. Mai 2023 beschlossen und treten 
rückwirkend auf den 01. Januar 2023 in Kraft. 
 

      Der Präsident: Die Burgerschreiberin: 
 

      Roland Friedli Nadja Riesen 
 
 

 
 

Auflagezeugnis 
Die unterzeichnete Burgerschreiberin der Burgergemeinde Bettenhausen 
bescheinigt, dass das vorliegende Spesenreglement vom 17. April 2023 bis 17. 

Mai 2023 [während dreissig Tagen vor der Behandlung durch die 
Burgergemeindeversammlung] auf der Burgerschreiberei Bettenhausen öffentlich 

aufgelegt war. Die Auflage wurde nach den gesetzlichen Vorschriften publiziert. 
 
Ort, Datum        Die Burgerschreiberin: 

 
Bettenhausen, 17. Mai 2023      Nadja Riesen 

 


